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2.1.3
Leitende Angestellte
Muster

ANSTELLUNGSVERTRAG


für leitende Angestellte

abgeschlossen zwischen der …………………………………………………………………………… Aktiengesellschaft

Gesellschaft m.b.H. (im folgenden „Gesellschaft“ genannt)

und

Herrn/Frau …………………………………………. , wohnhaft in ………………………………………………………………….
(im folgenden Dienstnehmer genannt).

1. Dienstverhältnis, Laufzeit

Zwischen der Gesellschaft und dem Dienstnehmer wird ein unbefristetes Angestelltenverhältnis abgeschlossen; das Anstellungsverhältnis beginnt am …………………………………. Das Anstellungsverhältnis  kann mit einer sechsmonatigen Kündigungsfrist seitens der Gesellschaft jeweils zum Ende eines Kalenderhalbjahres und seitens des Dienstnehmers jeweils zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden, die Kündigung ist jedoch von beiden Seiten frühestens zum Ende des ersten Dienstjahres möglich. Das Recht zur vorzeitigen Auflösung aus wichtigem Grund ist davon unberührt.
Die Kündigung ist durch eingeschriebenen Brief zu erklären.

2. Positionsbeschreibung

Grundlage für die Tätigkeit des Dienstnehmers ist die diesem Anstellungsvertrag als Anlage beigefügte Positionsbeschreibung. Die Gesellschaft behält sich Änderungen der Positionsbeschreibung aufgrund dienstlicher Erfordernisse vor.

3. Titel


Der Dienstnehmer ist berechtigt, für die Dauer des Anstellungsverhältnisses in der 

Positionsbeschreibung angeführten Titel zu führen.

4. Arbeitszeit

Die Arbeitszeit richtet sich nach den kollektivvertraglichen Bestimmungen und einer allfälligen Betriebsvereinbarung.

5. Entgelt, Kollektivvertrag

Als Entgelt für seine gesamte Tätigkeit erhält der Dienstnehmer einen Jahresbruttogehalt von € ……………………………. (in Worten: Euro ……………………………………….), zahlbar in 14 gleichen Teilbeträgen; 12 Teilbeträge (Monatsbruttogehälter) von je € …………………… sind jeweils am Letzten jedes Monats im nachhinein fällig, 2 Teilbeträge (Sonderzahlungen) sind jeweils am 31.Mai und am 30. November jeden Jahres fällig.
Hinsichtlich der Einstufung nach dem Rahmenkollektivvertrag für Angestellte der Industrie wird so vorgegangen, als ob der Dienstnehmer in der höchsten Verwendungsgruppe nach der in der Gehaltsordnung obersten Anzahl der Verwendungsgruppenjahre eingestuft wäre.

6. Bonifikation

Der Dienstnehmer enthält eine Bonifikation von höchstens 20% des Jahresbruttogehaltes des letzten Geschäftsjahres. Die Bonifikation ist nach dem Grad der Errichtung von Zielsetzungen zu ermitteln, die jährlich im vorhinein schriftlich vereinbart werden.

Bei der Auswahl der Zielsetzungskriterien und deren Gewichtung sowie bei der Vorgangsweise für die Zielvereinbarung und bei der Feststellung der Zielerreichung ist die Richtlinie bezüglich Executive Bonifikation für den ………………………………………….

Konzern in ihrer jeweiligen Fassung anzuwenden.
Die Bonifikation für das jeweilige Geschäftsjahr ist am Letzten jenes Monats fällig, in dem über das Ergebnis des betreffenden Geschäftsjahres beschlossen wird.

Beginnt oder endet das Anstellungsverhältnis während eines Geschäftsjahres, besteht der Anspruch anteilig.

7. Unfallversicherung

Der Dienstnehmer wird von der Gesellschaft auf ihre Kosten für die Dauer des Anstellungsverhältnisses gegen Unfall im dienstlichen und im außerdienstlichen Bereich mit folgenden Versicherungssummen versichert:

Tod
1 Jahresbruttugehalt

Invalidität
2 Jahresbruttogehälter

Heilungskosten
1/25 Jahresbruttogehalt, mindestens jedoch € 7.267,28.

Der Dienstnehmer ist berechtigt, den oder die Begünstigten für den Todesfall zu bestimmen.
8. PKW

Der Dienstnehmer hat für dienstliche und für private Zwecke Anspruch auf Benützung eines PKW, entsprechend den diesbezüglichen Richtlinien für den …………………………………………  Konzern in ihrer jeweiligen Fassung, dessen Kosten zur 

Gänze von der Gesellschaft getragen werden; die daraus entstehenden lohnsteuerlichen Abgaben trägt der Dienstnehmer.

9. Dienstreisen

Für die Benützing von Bahn und Flugzeug bei Dienstreisen gilt die Richtlinie bezüglich Dienstreisen für ………………………………………………….. Konzern in ihrer jeweiligen Fassung.

10. Dienstort

Dienstort des Dienstnehmers ist …………………….. Die Gesellschaft behält sich Änderungen des Dienstortes aufgrund unternehmerischer Erfordernisse vor.

11. Organfunktion

Der Dienstnehmer ist für die Dauer des Anstellungsverhältnisses verpflichtet, Organfunktionen in Konzern- oder Beteiligungsgesellschaften (ausgenommen die Funktion einen gewerberechtlichen Geschäftsführers) sowie Mitgliedschaften und Funktionen in wirtschaftlichen Organisationen und Interessensvertretungen, die im Zusammenhang mit den Unternehmenszielen der Gesellschaft stehen, zu übernehmen und auszuüben, wenn sie ihm von der Gesellschaft übertragen werden.
Der Dienstnehmer tritt alle Ansprüche auf Bezüge und sonstige vermögenswerte Vorteile (ausgenommen Spesenersatz) aus diesen Funktionen und Mitgliedschaften an die Gesellschaft ab.

Auf Verlangen der Gesellschaft hat der Dienstnehmer derartige Funktionen und Mitgliedschaften jederzeit zurückzulegen.

12. Nebenbeschäftigung, Beteiligungen

Der Dienstnehmer übt seine Tätigkeit hauptberuflich aus und ist verpflichtet, der Gesellschaft seine ganze Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen.

Der Dienstnehmer ist ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Gesellschaft nicht berechtigt, während des Anstellungsverhältnisses

a) irgendeine andere geschäftliche Tätigkeit selbständig oder unselbständig auszuüben, insbesondere für Dritte auch nur nebenberuflich oder beratend tätig zu sein;
b) sich an irgendeinem Unternehmen direkt oder indirekt zu beteiligen (ausgenommen die Beteiligung im Rahmen der Veranlagung persönlichen Vermögens bzw. zur Inanspruchnahme von steuerlichen Begünstigungen, wenn damit keine unternehmerische Einflussnahme verbunden ist);
c) Organfunktionen in einer anderen juristischen Person oder die Funktion eines gewerblichen Geschäftsführers zu übernehmen und auszuüben;

d) Funktionen in wirtschaftlichen Organisationen und Interessensvertretungen zu übernehmen und auszuüben.

Für Tätigkeiten und Mitgliedschaften, welche der Dienstnehmer bei Vertragsabschluß bereits mit Wissen der Gesellschaft ausgeübt hat, gilt die Genehmigung als erteilt.

Die Gesellschaft ist berechtigt, eine erteilte Genehmigung zu einer solchen Tätigkeit jederzeit ohne Begründung zu wiederufen; in diesem Fall hat der Dienstnehmer die Tätigkeit innerhalb angemessener Zeit nachweislich aufzugeben.

13. Diensterfindungen

Für Erfindungen des Dienstnehmers gelten die Bestimmungen des Patentgesetzes 1970 in ihrer jeweils geltenden Fassung.
Diensterfindungen des Dienstnehmers im Sinne des § 7 (3) des Patentgesetzes 1970 gehören der Gesellschaft.

Der Dienstnehmer Ist verpflichtet, der Gesellschaft jede Erfindung, ausgenommen solche, bei denen es sich offenbar um keine Diensterfindungen handelt, unverzüglich mitzuteilen.

Die Gesellschaft hat dem Dienstnehmer binnen zwei Monaten nach Erhalt dieser Mitteilung zu erklären, ob sie die Erfindung als Diensterfindung für sich in Anspruch nimmt.

14. Urlaub

Der Urlaubsanspruch richtet sich nach Gesetz, Kollektivvertrag oder Betriebsvereinbarung mit der Maßgabe, dass der Dienstnehmer für jedes Urlaubsjahr Anspruch auf 36 Werktage Urlaub hat. Samstage sind Werktage.
Der Urlaub ist unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Geschäftsbetriebes im Einvernehmen mit dem zuständigen Vorstandsmitglied/Geschäftsführer in Anspruch zu nehmen.

Der Urlaubsanspruch verjährt nach Ablauf von zwei Jahren ab dem Ende des Kalenderjahres, in dem er entstanden ist, wobei verbrauchte Urlaube jeweils auf den ältesten Urlaubsanspruch anzurechnen sind.

15. Jubiläumsgeld


Stichtag für die Gewährleistung von Jubiläumsgeldern ist der …………………………………

16. Beschäftigung im Konzern

Der Dienstnehmer ist verpflichtet, eine seinen Fähigkeiten und Kenntnissen entsprechende Position, wie diejenige eines Vorstandsmitgliedes, Geschäftsführers oder Bereichsleiters bei einer Gesellschaft im Konzern der zuständigen Branchenholding auch unter Änderung des Dienstortes anzunehmen, wenn das bestehende Anstellungsverhältnis auf die andere Gesellschaft übertragen wird bzw. wenn die Summe der Ansprüche aus diesem Vertrag derjenigen aus dem neuen Vertrag entspricht und die neue Position mit der bisherigen Position gleichwertig ist.
Für den Fall, dass der neue Dienstort im Ausland liegt, gilt die Richtlinie bezüglich Auslandsentsendungen für den ……………………………………………….. Konzern in ihrer jeweiligen Fassung.
17. Weiterbildung

Der Dienstnehmer ist berechtigt, an 12 Werktagen jährlich zwecks Erhaltung seiner Qualifikation im Einvernehmen mit dem zuständigen Vorstandsmitglied/Geschäftsführer auf Kosten der Gesellschaft an geeigneten Fachveranstaltungen teilzunehmen; die dafür verbrauchten Tage werden nicht auf en Urlaubsanspruch angerechnet.

18. Meldepflicht

Der Dienstnehmer bzw. die nach ihm Anspruchsberechtigten Personen sind verpflichtet, der Gesellschaft unverzüglich alle Umstände bekannt zu geben, die für das Entstehen, die Änderung oder das Erlöschen von Ansprüchen zwischen der Gesellschaft und dem Dienstnehmer von Bedeutung sind, insbesondere soweit sie die Familienverhältnisse oder den Gesundheitszustand betreffen.
19. Einsichtsrecht

Bestehen nach Beendigung des Anstellungsverhältnisses zwischen dem Dienstnehmer und der Gesellschaft Meinungsverschiedenheiten über Ansprüche des Dienstnehmers aus dem Anstellungsverhältnis oder über Schadenersatzansprüche der Gesellschaft gegenüber dem Dienstnehmer, so ist dieser berechtigt, in dies maßgeblichen schriftlichen Unterlagen selbst oder durch einen zur beruflichen Verschwiegenheit verpflichteten Vertreter Einsicht zu nehmen.

20. Geheimhaltung, Datengeheimnis

Der Dienstnehmer ist verpflichtet, das Datengeheimnis gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes in seiner jeweiligen Fassung zu wahren und die Verpflichtungen zum Datenschutz und zur Datensicherheit, unabhängig davon, ob es sich um gesetzliche Verpflichtungen oder um betriebliche Anordnungen handelt, zu erfüllen.

Der Dienstnehmer ist ferner zur Geheimhaltung aller ihm aus seiner Tätigkeit bekannt werdenden betrieblichen und geschäftlichen Vorgänge der Gesellschaft und ihre Konzernunternehmen verpflichtet.
Diese Verpflichtungen sind zeitlich unbegrenzt und bleiben über die Dauer des Dienstverhältnisses bestehen.

21. Konkurrenzklausel

Der Dienstnehmer ist verpflichtet, nach Beendigung des Anstellungsverhältnisses in keiner Weise, sei es als selbstständiger Unternehmer, Organmitglied, Konsulent, unselbständiger Arbeitnehmer oder in irgend einer anderen Weise für ein Konkurr-

enzunternehmen tätig zu werden, im Geschäftszweig der Gesellschaft weder für eigene noch für fremde Rechnung Geschäfte zu machen und keine mittelbare oder unmittelbare Beteiligung an einem Konkurrenzunternehmen zu erwerben; Anteilsbesitz, mit dem keine unternehmerische Einflussnahme verbunden ist, gilt nicht als Beteiligung im Sinne dieser Bestimmung. Die Konkurrenzklausel erstreckt sicher inhaltlich auf ………………………… Tätigkeiten, zeitlich auf die Dauer eines Jahres/auf die Dauer von …………………………… Monaten und örtlich auf ………………….. /auf ganz Österreich/auf den deutschen Sprachraum. Die Konkurrenzklausel gilt nicht, wenn die Gesellschaft durch schuldhaftes Verhalten dem Angestellten begründeten Anlass zum vorzeitigen Austritt oder zur Kündigung gegeben hat oder wenn der Anstellungsvertrag seitens der Gesellschaft ohne Verschulden des Dienstnehmers aufgelöst wird.
Dem Dienstnehmer ist es untersagt, innerhalb von drei Jahren ab Beendigung des Anstellungsverhältnisses anderer Dienstnehmer der Gesellschaft abzuwerben bzw. als Dienstnehmer oder als freie Mitarbeiter in einem Unternehmen, das ihm gehört oder an dem er mehrheitlich beteiligt ist. Zu beschäftigen.

Für den Fall der Verletzung einer der obigen Bestimmungen, ist der Dienstnehmer zur Zahlung einer Konventionalstrafe in Höhe des Zwölffachen seines letzten Monatsbruttogehaltes verpflichtet. Die Konventionalstrafe wird im Zeitpunkt der Verletzung der Vertragsbestimmungen fällig. Durch die Vereinbarung der Konventionalstrafe wird der Anspruch auf Unterlassung nicht beseitigt.

22. Unterlagen- und Datenübermittlung

Die Gesellschaft ist berechtigt, Kopien dieses Anstellungsvertrages und aller diesen Vertrag betreffenden Unterlagen dem Konzern zu übermitteln.

Die Gesellschaft ist ferner berechtigt, im Rahmen eines den gesamten……………………. Konzern umfassenden Personalplanungs- und –entwicklungssystems die persönlichen Daten des Dienstnehmers stimmt auch der Verarbeitung dieser Daten durch die übergeordneten Konzerngesellschaften und das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr zu.

Der Dienstnehmer ist zur Einsichtnahme in diese Daten berechtigt.

23. Veröffentlichungen

Der Dienstnehmer ist verpflichtet, Veröffentlichungen in Wort und Schrift auf allen Gebieten , die auch im weitesten Sinn mit der Tätigkeit des Dienstnehmers und den Belangen der Gesellschaft im Zusammenhang stehen, nur nach ausdrücklicher Genehmigung durch die Gesellschaft vorzunehmen.
24. Gebühren und Abgaben

Alle mit der Einrichtung dieses Anstellungsvertrages verbundenen Gebühren und Abgaben werden von der Gesellschaft getragen.
